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§ 5 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

§ 5 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

 

(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die 
besondere Bedeutung einer natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft 
zu berücksichtigen. 

(2) Bei der landwirtschaftlichen Nutzung sind neben den Anforderungen, 
die sich aus den für die Landwirtschaft geltenden Vorschriften und aus § 17 
Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben, insbesondere die 
folgenden Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beachten: 

1. die Bewirtschaftung muss standortangepasst erfolgen und die 
nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der Flächen muss 
gewährleistet werden; 

2. die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, 
Fauna) darf nicht über das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages 
erforderliche Maß hinaus beeinträchtigt werden; 

3. die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente 
sind zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; 

4. die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum 
Pflanzenbau zu stehen und schädliche Umweltauswirkungen sind zu 
vermeiden; 

5. auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf 
Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein 
Grünlandumbruch zu unterlassen; 
 
 
 

6. die Anwendung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln hat nach 
Maßgabe des landwirtschaftlichen Fachrechtes zu erfolgen; es sind eine 
Dokumentation über die Anwendung von Düngemitteln nach Maßgabe des § 
10 der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie eine Dokumentation über die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln nach Maßgabe des Artikels 67 Absatz 1 Satz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates 
(ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1) zu führen. 

[…] 

(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die 
besondere Bedeutung einer natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- 
und Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft 
zu berücksichtigen. 

(2) Bei der landwirtschaftlichen Nutzung sind neben den Anforderungen, 
die sich aus den für die Landwirtschaft geltenden Vorschriften und aus § 17 
Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben, insbesondere die 
folgenden Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beachten: 

1. die Bewirtschaftung muss standortangepasst erfolgen und die 
nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der Flächen muss 
gewährleistet werden; 

2. die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, 
Fauna) darf nicht über das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages 
erforderliche Maß hinaus beeinträchtigt werden; 

3. die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente 
sind zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; 

4. die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum 
Pflanzenbau zu stehen und schädliche Umweltauswirkungen sind zu 
vermeiden; 

5. auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf 
Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist ein 
Grünlandumbruch sowie eine künstliche Absenkung des Wasserstandes 
(Drainage) zu unterlassen; die landwirtschaftliche Nutzung und 
Bewirtschaftung von Feuchtgebieten ist allgemein auf Anbauformen mit 
torferhaltender Wirkung (Paludikultur) zu beschränken; 

6. die Anwendung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln hat nach 
Maßgabe des landwirtschaftlichen Fachrechtes zu erfolgen; es sind eine 
Dokumentation über die Anwendung von Düngemitteln nach Maßgabe des § 
10 der Düngeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie eine Dokumentation über die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln nach Maßgabe des Artikels 67 Absatz 1 Satz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates 
(ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1) zu führen. 

[…] 

 

 

§ 45 
Ausnahmen; Ermächtigung zum Erlass von 

Rechtsverordnungen 

§ 45 
Ausnahmen; Ermächtigung zum Erlass von 

Rechtsverordnungen 

 



 

[…] 

(7) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden 
sowie im Fall des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für 
Naturschutz können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere 
Ausnahmen zulassen 

1. zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei oder 
wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung 
oder diesen Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen 
Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen 
Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der 
Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die 
Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 
 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art 
nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG 
weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 
92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG sind zu 
beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen auch allgemein durch 
Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 durch 
Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 
 

[…] 

[…] 

(7) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden 
sowie im Fall des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für 
Naturschutz können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere 
Ausnahmen zulassen 

1. zur Abwendung ernster land-, forst-, fischerei oder 
wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder 
diesen Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen 
Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 
einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder 
der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses, welche insbesondere bei der Errichtung von 
Windenergieanlagen vorliegen, einschließlich solcher sozialer oder 
wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art 
nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG 
weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 
92/43/EWG undsowie Artikel 9 AbsatzAbsätze 1 und 2 der Richtlinie 
2009/147/EG sind zu beachten. Die Landesregierungen können Ausnahmen 
auch allgemein durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die 
Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere 
Landesbehörden übertragen. 

[…] 

 


